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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 12/0344 

70 - Betriebsamt Datum: 03.09.2012 

Bearb.:  Frau Monika Bartelt Tel.: 727 öffentlich 

Az.:  70-Frau Bartelt/Ju  

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Umweltausschuss 19.09.2012 Entscheidung 
 
 

Abwasserbeseitigung 
Hier: Gebührenbedarfsberechnung 2013 
 
Beschlussvorschlag 
„Die Abwassergebühr für 2013 bleibt mit 1,85 €/m ³ Abwasser gegenüber 2012 unverändert 
bestehen. Eine Nachtragssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung ist insoweit nicht er-
forderlich.“ 
 
 
 
 
Sachverhalt 
Seit 2009 ist die Abwassergebühr bei 1,85 €/m ³ unverändert stabil geblieben. 
 
Für das Jahr 2013 ergeben sich zwar in einigen Einzelpositionen Veränderungen gegenüber 
2012, die sich untereinander in der Höhe ausgleichen. 
 
Die Mengen und Gebühren, die die Abwasserableiter für 1 m ³ Abwasser berechnen, werden 
voraussichtlich gegenüber 2012 in vergleichbarer Höhe bleiben. Hierüber wird endgültig be-
richtet, sobald die relevanten Fakten seitens der Hansestadt Hamburg und dem AZV Pinne-
berg vorliegen. 
 
Das Betriebsamt empfiehlt daher, die Abwassergebühr für 2013 bei 1,85 €/m ³ zu belassen. 
 
 
 
 
Anlagen: 
Gebührenbedarfsberechnung Abwasser 2013 
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